
BGer 7B 235/2023 vom 31. Juli 2023
Bundesgericht, 2023-07-31, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_235_2023

FR: TF 7B 235/2023 du 31 juillet 2023

IT: TF 7B 235/2023 del 31 luglio 2023

Regeste

Unentgeltliche Rechtspflege (Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe); Nichteintreten |
Strafrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 1
Mit Verfügung vom 4. Mai 2023 wies das Kantonsgericht Luzern das Ersuchen von
A.________ um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege für ein Beschwerdeverfahren
betreffend Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe wegen Aussichtslosigkeit ab.

E. 2
Bezugnehmend auf diese Verfügung wendet sich der Beschwerdeführer mit Beschwerde
ans Bundesgericht.

E. 3
Wie dem Beschwerdeführer schon in früheren Verfahren vom Bundesgericht aufgezeigt
wurde (6B_1208/2021, 6B_886/2021, 6B_890/2021 und 6B_858/2021), ist in der
Beschwerdebegründung gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG unter Bezugnahme auf den
angefochtenen Entscheid in gedrängter Form darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt.

E. 4
Diesen Vorgaben kommt der Beschwerdeführer nicht nach. Er äussert sich in seiner
Eingabe ausführlich zum Sachverhalt, der die Verurteilung zu einer Geldstrafe und
anschliessend eine Ersatzfreiheitsstrafe nach sich zog, äussert Kritik an der fallführenden
Staatsanwältin und verlangt die Revision des damaligen Strafurteils. Diese Fragen sind aber
allesamt nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung, die sich einzig mit dem Antrag
des Beschwerdeführers auf unentgeltliche Rechtspflege befasst. Hierzu führt er in seiner
Beschwerde ans Bundesgericht einzig aus, seine Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei nicht
aussichtslos, wenn seine Beweise, Zeugen, Tatsachen etc. "endlich ausserkantonal,
unbefangen und neutral" angehört würden bzw. seien seine Gewinnaussichten in Fernsicht
"glasklar", wenn er endlich als "Justizopfer" angehört werde. Diese Argumentation lässt
eine Auseinandersetzung mit den angeblich rechtsfehlerhaften Erwägungen der Vorinstanz
zur Aussichtslosigkeit seiner Beschwerde vermissen (siehe dazu auch BGE 146 IV 297 E.
1.2).

E. 5
Sollte der Beschwerdeführer mit dem Vorbringen "mündlich sollen (ausserkantonal,
neutral, unbefangen endlich) meine Rechtsbegehren angehört werden" eine mündliche
Verhandlung vor Bundesgericht anstreben wollen, ist anzumerken, dass eine solche nach



Art. 57 BGG nur ausnahmsweise angeordnet wird und kein entsprechender Anspruch der
Parteien besteht. Vorliegend besteht dazu kein Anlass.

E. 6
Ohne dass sich das Bundesgericht mit jedem einzelnen Vorbringen der weitschweifigen und
teilweise schwer zu entziffernden Beschwerdeschrift vertieft auseinandersetzen müsste,
wird auf die Beschwerde im Verfahren nach Art. 108 BGG wegen ungenügender
Begründung nicht eingetreten. Dem Verfahrensausgang entsprechend wird der
Beschwerdeführer nach Art. 66 Abs. 1 BGG kostenpflichtig. Sein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren ist (ebenfalls) wegen
Aussichtslosigkeit abzuweisen. Die ausgewiesene Bedürftigkeit des Beschwerdeführers
wird bei der Bemessung der Gerichtskosten berücksichtigt ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).
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